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Herrn 
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34376 Immenhausen 
 
 

 

 

ÄNDERUNGSANTRAG zur Vorlage 12/2025 (2.), Antrag der SPD- und CDU-Fraktion 
hinsichtlich der streckenweisen Einrichtung einer innerörtlichen Tempobeschränkung 
auf 30 km/h 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Siebert, 

wir beantragen, die Vorlage 12/2025 (2.) – Antrag der SPD- und CDU-Fraktion 
hinsichtlich der streckenweisen Einrichtung einer innerörtlichen Tempobeschränkung 
auf 30 km/h – im Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

„Im Abschnitt der Landesstraße 3232 (Kasseler Straße) wird eine innerörtliche 
zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zwischen der Einmündung „Am 
Wolfsgarten“ (Beginn Zeichen 274 -30 StVO) und der Einmündung „Diltheystraße“ 
(Ende Zeichen 274-30 StVO) angeordnet.“ 

Begründung 

 1. Schutz von Kindern und Schwächeren 

– Im genannten Abschnitt befinden sich zwei stark frequentierte Bushaltestellen, die 
insbesondere von Grundschulkindern genutzt werden. 

– Ein öffentlicher Spielplatz und das Angebot einer Tagesmutter liegen innerhalb 
dieser Strecke. 
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Eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h erhöht die Reaktionszeit der 
Fahrzeugführenden und senkt nachweislich das Verletzungsrisiko für Fußgänger und 
spielende Kinder. 

 2. Verkehrssicherheit und Durchsetzung 

– Ein durchgehender, ausreichend langer 30‑km/h‑Abschnitt ermöglicht die effektive 
Überwachung der Geschwindigkeit. 

– Gemäß den Vorgaben für mobile Radarmessungen in Hessen ist ein 
Mindestabstand von 100 m zwischen dem Verkehrszeichen und dem Messgerät 
einzuhalten. Durch die vorgeschlagene Länge der Zone ist dies problemlos möglich. 

 3. Nachhaltige Verkehrsberuhigung 

– Die Maßnahme trägt zur nachhaltigen Beruhigung des innerörtlichen Verkehrs auf 
der vielbefahrenen Landesstraße 3232 bei. 

– Geringere Geschwindigkeiten verbessern die Lebensqualität der Anwohner und 
fördern die Aufenthaltsqualität im Wohnumfeld. 

 

Aus diesen Gründen bitten wir um Annahme des vorliegenden Änderungsantrags. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Frank Bischoff      
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 

 


